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Beilage zu diesem Bande:

Revue der Gerichtspraxis im Gebiete des Bundescivilrechts. Revue
de la jurisprudence en matière de droit civil fédéral. Band VIII
(mit besonderer Paginatur und Inhaltsangabe).

Berichtigungren.
S. 209 Z. 4 und 3 v. u. und S. 210 Z. 2—12 v. o. Folgende

Namen von Landrathsboten sind in dem Briefe für Vouvry von
1578, welcher die gleiche Rathsbesatzung enthält, anders
geschrieben :

Metzelten statt Merotten; Maxilliaci statt Maxchari; Brunner
statt Brünier; Hillarius statt Gilliarus; Weltschen statt Netzteilen ;

Im Eych statt En Eyz; Sterren statt Sterrez; Biderbosten statt
Binderbotten. Die Lesarten des Briefes für Vouvry werden
vorzuziehen sein, da dieser Brief im Original vorliegt, während mir
der von Conthey nur in einer Copie bekannt geworden ist.

Im vorhergehenden Bande (N. F. VIII) ist auf S. 195 Z. 18

v. o. expertes in expertos zu ändern.


	...

